




Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Alexander Gille

hat im Jahr 2014

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

16. IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht
IWW Institut für Wirtschaftspublizistik GmbH & Co. KG, Düsseldorf; 6 Stunden;

31.10.2014

Betriebliche Umstrukturierung
DASV, Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische

Wirtschaft e.V.; 6 Stunden; 22.05.2014

Beratung bei Kauf und Verkauf kleiner und mittlerer
Unternehmen
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 6 Stunden 30 Minuten; 14.11.2014

Präsident des DAV

Berlin, den 09. März 2015
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tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Alexander Gille

hat im Jahr 2013

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Aktuelle Reform der Zwangsvollstreckung: Das Gesetz
zur Sachaufklärung
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 5 Stunden; 08.03.2013

10 goldene Regeln für die Betriebsprüfung
Steuerberaterverband Düsseldorf e.V. - Forum Junge Steuerberater; 3 Stunden 30

Minuten; 15.06.2013

Selbstanzeige, Steuerfahndung, Steuerstrafverfahren
Steuerberaterakademie Düsseldorf; 3 Stunden 30 Minuten; 20.06.2013

vGA-Check für GmbH-Verträge
Steuerberaterakademie Düsseldorf; 3 Stunden 30 Minuten; 24.09.2013

Praxisfragen rund um die GmbH
Steuerberaterakademie Düsseldorf; 4 Stunden; 14.11.2013

Beratungsbrennpunkt Personengesellschaften
Steuerberaterakademie Düsseldorf; 3 Stunden 30 Minuten; 03.12.2013

Präsident des DAV

Berlin, den 09. März 2015
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Rechtsanwalt

Alexander Gille

hat im Jahr 2013

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Online-Seminar: Typische Haftungsfallen für
GmbH-Berater
TeleTax, Gemeinschaftsunternehmen der Steuerberaterverbände und der DATEV; 2

Stunden; 26.11.2013

Rhetorik: Wirksam vortragen
Bergische Volkshochschule; 15 Stunden; 08.11.2013 - 10.11.2013

Präsident des DAV

Berlin, den 09. März 2015
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tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Alexander Gille

hat im Jahr 2012

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Aktuelles zur Umsatzsteuer
Steuerberaterverband Düsseldorf e.V.; 3 Stunden; 04.06.2012

Die E-Bilanz
Steuerberaterverband Düsseldorf e.V.; 3 Stunden; 03.09.2012

Aktuelle Erbschaftsteuer
Steuerberaterverband Düsseldorf e.V.; 3 Stunden; 05.11.2012

Projekt Selbstständigkeit: Wagnis mit Erfolgsgarantie
Steuerberaterverband Düsseldorf e.V.; 2 Stunden; 29.06.2012

Steuerrecht aktuell - Gesetzesänderungen,
Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen
Steuerberaterverband Düsseldorf e.V.; 3 Stunden; 16.05.2012

Strafrechtliche Risiken des Steuerberaters und ihre
Vermeidung
Steuerberaterverband Düsseldorf e.V.; 4 Stunden; 08.09.2012

Präsident des DAV

Berlin, den 09. April 2013
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Rechtsanwalt

Alexander Gille

hat im Jahr 2012

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Öffentliche Finanzierung für kleine und mittlere
Unternehmen
Steuerberaterverband Düsseldorf e.V.; 3 Stunden; 26.10.2012

Vorbereitung auf die mündliche Steuerberaterprüfung
Steuer-Fachschule Dr. Endriss GmbH & Co. KG, Köln; 14 Stunden; 21.01.2012 -

28.01.2012

Präsident des DAV

Berlin, den 09. April 2013
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